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Datenschutz- und 
Nutzungsbedingungen 
 

1 Die Webseite 
 

1.1 Aufgabe 
Der Verein betreibt einen Internetauftritt, der den Sinn und Zweck des Vereines 
erläutert und die Mitglieder und Gäste über die laufenden Aktivitäten und die 
stattgefundenen Wettkämpfe informiert. 
 

1.2 Inhalt 
Diese Information erfolgt üblicherweise in Form einer Tabelle, in der Name, 
Altersklasse und das Laufergebnis aufgelistet werden. Außerdem werden die 
Ergebnisse einzelner Athleten kommentiert und Bilder der Athleten veröffentlicht. 
Der Webmaster achtet darauf, dass keine Bilder veröffentlicht werden, die den guten 
Sitten widersprechen oder die Athleten in unvorteilhaften Situationen zeigen. 
 

1.3 Zustimmung des Vereinsmitgliedes zu den Inhalten 
Jedes neue Vereinsmitglied stimmt grundsätzlich zu, dass auf der Vereinswebseite 
seine/ihre Informationen im Umfange von 1.2 veröffentlicht werden dürfen. Bei nicht 
volljährigen neuen Vereinsmitgliedern muss ein gesetzlicher Vertreter zusätzlich 
zustimmen. 
Ein Vereinsmitglied kann bei Eintritt oder später verlangen (Begründung), dass von 
ihm/ihr generell keine Informationen veröffentlicht werden dürfen. Ein rückwirkendes 
Löschen von Informationen vor dem Tage des Antrages findet nicht statt. 
 

1.4 Interaktive Inhalte 
Auf der Webseite können interaktive Inhalte vorhanden sein. Das bedeutet, dass der 
Benutzer der Seite selbst Texte oder Bilder auf die Webseite hochladen(posten) kann, 
z.B. ein Gästebuch oder ein Kontaktformular. 
 
Es ist untersagt, auf den interaktiven Angeboten der Webseite Texte oder Bilder 
hochzuladen, die: 

 gegen die guten Sitten verstoßen 

 pornografischer Natur sind 

 gewaltverherrlichend sind 

 rassistisch oder diskriminierend sind 

 beleidigend sind 
Der Webmaster muss solche Inhalte unverzüglich löschen. 
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1.5 Zustimmung des Vereinsmitgliedes zu den interaktiven Inhalten 
Jedes neue Vereinsmitglied stimmt den Verboten in 1.4 in vollem Umfang zu. Bei nicht 
volljährigen neuen Vereinsmitgliedern muss ein gesetzlicher Vertreter ebenfalls 1.4 in 
vollem Umfang zustimmen. 
 

1.6 Personenbezogene Daten 
Auf der Webseite kann eine Athletenliste geführt werden, in der von jedem Athleten 
die Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Bilder und ähnliche Daten aufgeführt sind. Diese 
Liste dient neuen Athleten dazu, sich schneller zu orientieren („wer ist wer?“). 
Außerdem wird so die schnelle Kontaktaufnahme untereinander ermöglicht. 
Diese Liste ist passwortgeschützt und somit nicht für Vereinsfremde einsehbar. 
 

1.7 Zustimmung des Vereinsmitgliedes zu den personenbezogenen Daten 
Jedes neue Vereinsmitglied stimmt grundsätzlich zu, dass auf der Vereinswebseite 
seine/ihre personenbezogenen Daten im Umfange von 1.6 anderen 
Vereinsmitgliedern zugänglich gemacht werden dürfen. Bei nicht volljährigen neuen 
Vereinsmitgliedern muss ein gesetzlicher Vertreter zusätzlich zustimmen. 
Ein Vereinsmitglied kann bei Eintritt oder später verlangen (ohne Begründung), dass 
von ihm/ihr keine personenbezogenen Daten anderen Vereinsmitgliedern zugänglich 
gemacht werden dürfen. 

2 Weitere Internetangebote 
Der Verein kann außer der Webseite noch weitere Internetauftritte anbieten, z.B. ein 
Auftritt auf „Facebook“. Hierfür gelten die gleichen Verbote wie für die interaktiven 
Inhalte in 1.4. 
 

3 Presseveröffentlichungen 
 

3.1 Aufgabe 
Um die Bekanntheit des Vereines in der Öffentlichkeit zu erhöhen, werden der Presse 
Berichte über die Aktivitäten des Vereines und der Ergebnisse der Athleten von 
stattgefundenen Wettkämpfen zur Veröffentlichung zugeschickt. 
 

3.2 Inhalt 
Diese Berichte beinhalten üblicherweise den Namen, die Altersklasse und das 
Laufergebnis. Außerdem werden die Ergebnisse einzelner Athleten kommentiert und 
manchmal Bilder der Athleten mitgeschickt. 
 

3.3 Zustimmung des Vereinsmitgliedes zu Presseberichten 
Jedes neue Vereinsmitglied stimmt grundsätzlich zu, dass Presseberichte im Umfange 
von 3.2 veröffentlicht werden dürfen. Bei nicht volljährigen neuen Vereinsmitgliedern 
muss ein gesetzlicher Vertreter zusätzlich zustimmen. 
Ein Vereinsmitglied kann bei Eintritt oder später verlangen, dass von ihm/ihr generell 
keine Informationen in Presseberichten veröffentlicht werden dürfen. 
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4 Übertragung von Nutzungsrechten an den Verein 
 

4.1 Veröffentlichungen 
Bilder und Berichte, die dem Webmaster von Vereinsmitgliedern zugänglich gemacht 
werden (per E-Mail, USB-Stick o.ä.) darf der Webmaster ohne weitere Nachfrage beim 
Mitglied auf der Vereinswebseite veröffentlichen und der Presse zugänglich machen. 
Das Mitglied versichert, das Copyright am eingesendeten Bild oder Bericht zu besitzen 
oder vom Copyright-Inhaber zum Einsenden ermächtigt worden zu sein. Für die 
Inhalte gelten die Verbote von 1.4. 
 

4.2 Weitergabe an andere Vereine 
Bilder und Berichte aus 4.1 darf der Webmaster ohne weitere Nachfrage beim 
Mitglied auf Anfrage von anderen Sportvereinen zur Veröffentlichung auf deren 
Webseite weitergeben. 
 

4.3 Weitergabe zur privaten Nutzung 
Bilder und Berichte aus 4.1 darf der Webmaster ohne weitere Nachfrage zur privaten 
Nutzung an Vereinsmitglieder weitergeben. Vor der Weitergabe zur privaten Nutzung 
an Nicht-Vereinsmitglieder muss der Webmaster die Einwilligung des Copyright-
Inhabers einholen. 
 

4.4 Zustimmung des Vereinsmitgliedes zu den Nutzungsrechten 
Jedes neue Vereinsmitglied stimmt grundsätzlich zu, dass bei Veröffentlichungen nach 
4.1 die Nutzungsrechte nach 4.2 und 4.3 gelten. 
 


